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J

Amtsgericht
Cochem

IM NAMEN DES VOLKESt-
I

Urteitr

ln dem Rechtsstreit

P rozess bev. 
-q 

I I m ächtigte :

gegen

- Klägerin'

Rechtsanwälte Grones & Leewog, Alleestraße 2,

56727 Mayen

EVO Elektroheizungsvertrieb, vertreten durch den lnhaber Erwin von Ow, Robert-Bosch-Str.

2-6,884,87 Mietingen

Prozessbevoll mächtigte:

wegen Forderung

- Beklagter.

Rechtsanwälte Panis & Stühle, MarktplaE 16/1,

88471Laupheim

hat das Amtsgericht Cochem durch den Richter am Amtsgericht Michel auf Grund der mündli-

chen Verhandlung vom 16. lüai2012für Recht erkannt:

1. Das Versäumnisurteil vom 20. September 2011 des Amtsgerichts Co-

chem bleibt mit der Maßgabe aufrechterhalten, dass der Beklagte zur

Zahlung von 2.123,10 € nebst 5 % Zinsen übef dern jeweiligen Basis-

zinssau seit dem 25. Januar2011Zug um Zug gegen Rüc*nahme

von zwei EVO-Elektrofl ächenspeicherheizungen, Artikel-Nr. 1 0430

FL2OOOW, Maße 100 x 61 x I cm verurteiltwird.
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Ferner wird es mit der Maßgabe aufrechterhalten, dass der Beklagte

verurteilt wird, an d ie Kl ägerin au ßergerichtliche Rechtsverfolgun gskos-

ten in Höhe von272,87 €zuzahlen.

Der Ausspruch aus Zitfer 2. aUS dem Tenor des VersäumnisUrteils

bleibt aufrechterhalten.

2.DerBeklagtehatdieKostendesRechbsteitszutragen.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, flir die Klägerin jedoch nur gegen

Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden

Betages. Die Vollstreckung aus dem Versäumnisurteil darf nur fortge-

setzt werden, wenn diese Sicherheit geleistet ist'

Tatbestand

Die Klägerin begehrt von dem Beklagten die Rückabwicklung eines Kaufuertrages über die Liefe-

*ng ,* zwei Elektroheizungen und die Zahlung der Kosten flir die außergerichtliche Rechtsver-

folgung.

Die Mutter der Klägerin hatte ihre Wohnung ursprunglictr ausschließlich über Nachtspeicherhei-

zungen betrieoen.ble Klägerin wurde auf den Beklagrten, der sich bereits seit 30 Jahren im Be-

reich des Verfiiebs von gtÄktroheianngen betätigt, durch Werbemaßnahmen im Radio bzw'

über die post aufmerksam: ln dem der Klägerin zugesandten Werbeschreiben wiöt der Bekläg-

te mit folgendem Satz:

'Eine Elektroheizung, die den heutigen Bedürfnissen in Anschaffung und Verbrauch entspricttt,

kann und darf nicht leschäZt werden, sondem muss vom Fachmann berechnet werden, nur

so sind für Sie die günstigste Anschaffung und der günstiEste Verbrauch möglich. Danach kön-

nen Sie sich in Ruhe entscheiden."

Da die Klägerin für ihre Mutter nach Moglichkeiten der Reduzierung der Heizkosten suchte und

sie ihrer Mutter <lie Heizkörper finanzieren wolltö, wandte sie sich schriftlich an den Beklagten

und erhielt von dort ein Anwortschreiben, in dem sich unter anderem folgende Aussagen finden:
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'Unsere Ev6-Flächen-Teilspeicher-Heizungen sind seit vielen Jahren absolut ausgereift. Sie

verbreiten sanfte und sehr angenehme Wärme und scfionen lhren Geldbeutel durdr niedrigen

Energieverbrauch ... Die 
"*"kt" 

thermostatische Regelung dnickt den Verbrauch noch mal auf

Tietstwerte ... So viel modemste, Heizkosten sparende Technik gibt's natürlich nicht geschenkt'"

Die Klägerin nahm telefonisch Kontakt mit dem Beklagten auf und erhiett nach entsprechender

Terminsvereinbarung in der Wohnung der Mutter Besuch von einem Außendienstnitabeiter der

Beklagten, dem Zeugen

lm Rahmen des Gesprächs erläuterte der Zeuge, dass der Stromverbrauch täglich beijedem

der Heizkörpervon 30 kw auf 10,6 kw reduziert werden könne.

ln den dabei übergebenen schrifdichen Unterlagen befindet sich : ebenso wie in den vor dem Be-

such übermittelten Werbeunterlagen - kein Hinweis darauf, dass die von dem Beklagten vertrie-

benen Heizkörper ausschließlicfr mit kostenntensivem Tagstrom (Hocfrtarif) betrieben werden

können.

Der Zeuge übergab der Klägerin ein Angebot über 3.059,00 € und die Klägerin teilte mit,

sie wolle sich den fauf Uo"rtegen und telefonisch für den Fall der Annahme des Angebots Mittei-

lung machen.

Die Klägerin erhielt sodann nach der telefonisch erklärten Annahme eine schrlftliche Auftragsbe-

stätigung vom 01. September 200g, in der emeut keine schriftlictren Hinweise auf die alleinige

Nuuungder Heizkörper am Tagstrom erfolgt ist und in der wörtlich angellihrt ist, dass'eine Mon-

tage an NSP'erfotgen soll-

Förner wurde die Ratenzahlungsvereinbarung (Anzahlung 959,00 € und 24 Raten ä 87,50 €)in

dem Schreiben bestätigtt.

pu'nzl September 200g wurden die von der Klägerin gekauften arei Heizkörper EVoLiT-Com-

fort FL 12o}l200o in der Küche bary. dem wohnzimmer der Mutterder Klägerin eingebaut- Die

Klägerin erhielt eine Rechnung, in der sich abermals kein Hinweis auf die ausschließliche Nut-

zungsm<iglichkeit der Heizkörper über Tagstrom befand. tn dieser Rechnung ist wörüich ange-

führt, dass eine "Montage an NSP" erfolgt'

Einen schrifflictren Kagfuertrag hat die Klägerin selbst nicht erhalten. Erst im Januar 2011 wurde

dem Bevollmächtigten der K6lerin ein Kaufuertrag vom 29. August 2009 übermittelt, in dem der

zeuge, äfi där ftir die Unierschrifr des Käufers vorgesehenen Stelle 'telefunisch bestellt'.

vermerkt hat. ln diesem Formularfindet sich in der Mitte der kleingedruckte formularmäßig vorfor-

mulierte SaE: "Diese Elektroheizung ist kein Nacfrtstrom'Speichergeräfl .

Nactr dem 21. September 200g wurde die Heizung in der wohnung der Mutter in Betrieb genom-

men und die KIägLrin zahlte an den Beklagrten die Anzahlung von 959,00 € sorivie insgesamt 16

weitere Monatsäen von 87,50 €, mithin einen Gesamtbetrag in Höhe von 2-359,00 €'

Bei der Stromrechnung der Mutter der Klägerin zeigt sich folgende Entwicklung:

ln dem zettraum21.Mai200g bis 07. Juni2009 - mithin vor Einbau der Heizkörper bei der Mutter

der Klägerin - wurden im Bereich des Hoehtarifs (16,9 Cent pro kWh) insgesaml2-M6 kWh zu

einem Betrag von 413,38 € vom Stromversorger in Rechnung gestellt'
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ln der Zeit zwischen 08. Juni 2009 und 31. Mai 2010 erhöhte sich der Verbrauch beim Hochtarif

auf insgesamt 8.607 kWh, welcher zu einer Abrechnung von einem Beüag von 1.531,40 € führ-

te. Ab dem 01. November 2009 war die kWh aut 18,2 Cent erhöht worden.

lm Bereich des Niedrigtarifs wurden vom 21.Mai2008 bis 07. Juni2009 insgesamt 17.220 kWh

zu einem Preis von zunächst 9,77 Cent bis zum 30. September 2008 und ab dem 01. Oktober

2OOB zu 10,87 CUkWh verbraucht. Dies ergibt nach dei Abrechnung des Stromversorgers einen

Betrag von 1.856,18 €.

ln der Zeit vom 08. Juni 2009 bis 31. Mai 2010 wurden unter Berücksichtigung von Beträgen von

10,E7 CVkWh bis zum 31. Oktober 2009 und ab dem 01. November 2009 mit einem Preis 12,17

CUkWh insgesamt 13.483 kWh verbraucht und vom Sfomversorger mit einem Betrag von

1.616,28 € abgerechnet.

Mit Schreiben vorn 25. Januar 2All hatder Bevottmächtigte der Klägerin den Rücktritt vom Kauf-

vertrag unier Hinweis auf die gestiegenen Stromkosten erklärt. Mit Schreiben vom gleichen Tag

lehnte der Bevollmächtigte des Beklagten die Rückabwicklung des Kaufuertrages ab.

Die Klägerin trägt vot:

Bei dem Erwerb der Heizkörper sei es ihr in erster Linie um die Senkung der Stromkosten gegan-

gen. Anlässlich der Verfagsverhandlungen am 07. August 2009 sei von dem Abschlussvertreter

des Beklagten erklärt worden, die Kosten für den Betrieb der neuen Heizkörper könnten gegen-

über den alten Nacirspeicheröfen erheblich reduziert werden. Während beiden vorhandenen

Nachtspeicheöfen täglich 30 kwh verbraucht würden, seien bei den von dem Beklagten angebo-

tenen Flachspeichergeräten lediglich Verbräuche von 10,6 kWh zu erwarten. Dies fr-rhre zur Re-

duzierung von Stromkosten für beide neuen Geräte von 710,00 € auf ca. 220,00 C'

Beweg,grund für den Abschluss des Vertrages sei ftir die Ktägerin einzig und allein der Umstand

gewesen, dass ihr zugesichert worden sei, ein Verbrauch für Küche und Wohnzimmer im Jahr

von nur a.22O,OA€ beim Enreö der beiden Heizkörperzu ezielen.

Ende Juni2010 habe die Mutter der Klägerin die Stromrechnung der I erhalten aus der sich

eine Nachzahlung ftir den Jahresverbrauch in Höhe von 1.900,00 € ergeben habe. Dadurch sei

für die Klägerin klar geworden, dass die Zusicherung hinsicfrtlich des geringeren Stromver-

brauchs seitens des Beklagrten nicht zutrifft.

Bei überpnifung der Stromanlage in der Wohnung der Mutter der Klägerin habe sie festgestellt,

dass die Heizungen 71ilar anden Anschluss der Nachspeicheröfen angeschlossen gewesen sei-

en, jedoch im Zählerkasien Modifizierungen vorgenommen worden seien, so dass bei den bei-

denneuen Heizkörpem nicht der günstige Nachtspeicherstrom genutzt worden sei. Anlässlich

der Vertragsverhandlungen, der Auftragsbestätigung und Rechnung seijedoch angegeben wor-

den, dass die beiden n"u.n Heizkörper auch den günstigen Nachtspeicherstrom nuEen könnten.

Die Klägerin sei nicht nur über den wahren Stromverbrauch der Heizkörper getäuscht worden'

sondem auch üher die Art des Bezuges, nämlich über'normalen Tagstrom'statt des verbillig-

ten Nacfrtsfomtarifes.

Auf Grund einer am 25. Januar 2011 erfolgten Rücktrittserklärung stehe ihr ein Anspruch auf
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Rückzahlung von 2.3Sg,00 € zu. Der Beklagte befinde sich mit der Rücknahme und der Rückzah-

lung im vezug. Auf Grund dieses VezugeJ könne die Klägerin auch Kosten ftir die außergericht-

liche Rechtsverfolgung in Höhe von 359,50 € geltend machen'

Nachdem der Stromverbrauch auf Grund der gelieferten Heizkörper angestiegen sei, seien die

Heizkörper wieder abmontiert worden und die alten Nachtspeicheröfen installiert worden'

Bei dem Vertragsschluss sei es nicht - wie vom Zeugen behauptet - ausschließlich um

Komfortgesichtspunkte gegangen, sondem bestimmend fr.rr die Vertragsverhandlungen sei auf

Klägerseite die Moglichkeit der Einsparung von Heizkosten gewesen.

Die Klägerin beantragt,

das Versäumnisurteil vom 20. September 2011 aufrechtzuerhalten'

Der Beklagte beantragt,

unter Aufrrebung des versäumnisurteils die Klage abzuweisen.

Der Beklagte trägt vor:

Die Elektroheizungen des Beklagen seien energetisch sehr günstig und hätten den Vorteil gegen-

über alten Nachtspeicherofen, dass sie gezielt eingesetzt werden können'

Eine Zusicherung, dass lediglich Erhaltungskosten von 220,00 € pm Jahr anfallen, habe der Mitar-

beiter des Beklagten nicht gpgeben und könne auch eine solche Aussage nicht treffen, da die Hö-

he der Kosten vom individuellen Heiarerhalten abhänge. Auch sei die Kostenhöhe davon abhän-

gig, welcher Tarif gewählt werde.

Eine Zusicherung hinsichflicfr eines bestimmten Verbrauchs sei nicht abgegeben worden. Mit

Nichtwissen müsse bestritten werden, dass der frrlhere Verbrauch lediglich bei 800 kWh und

der Ende Juni 2010 festgestellte Verbrauch auf 8.607 l<Wh gelautet habe'

Bei den Vertragsverhandlungen sei auch unter keinen Umständen zugesichert barr. angegeben

worden, dass die neuen Heizkörper auch mit Nachspeictrerstrom genutzt werden können' Bei

den Heizungen handele es sich um die DirektheLungen, die grundsäElich mitTagstrom betie-

ben urerden

Es liege weder eine arglistige Täuschung noch eine falsche Zusicherung vor, so dass die Ansprü-

che der Ktägerin zurückzuweisen seien. lm Hinblick auf das Fehlen eines Hauptanspruchs sei

auch der Klageanspru ch zu Zillfer 2 zurückzuweisen und der Beklagte hafte nicht für die außerge-

richtlichen Anwaltskosten.

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Vemehmung des Zeugen ' im Termin vom 20' Sep-

tember 2011-Auf den lnhalt dieses Protokolls sowie den lnhalt der weiteren Terminsprotokolle

vom 10' August 201 1 und 1 6' Mai 2012 sowie die a'rrischen den Parteien gewechselten Schrift-

säEe nebst Anlagen wird Bezug genommen'

Zu derklägerseits ursprünglich beantragten Vemehmung der Mutter der Klägerin ist es nicht ge-

komrnen, da die Muttär unber.n= erkianK ist und insoweit eine Zeugenvemehmung aus medi-



- Seite 6

zinischen Gründen nicht mehr möglich war.

Nachdem im Termin vom 20. September 2011 kein Vertreter des Beklagten erschienen ist, wur-

de antragsgemäß gemäß der urspninglichen Klageschrift vom 18. Mäz 2011 ein Versäumnisur-
teil erlassen. Auf den Inhalt des Urteils 8l1.74 -75 d. A. wird Bezug genommen, Der Beklagte hat

über seinen Bevollmächtigten am 23. September 2011 gegen dieses Versäumnisurteil Ein-

spruch eingelegt.

Die zulässige Klage ist übenviegend in der Haupbache begnindet, da die Klägerin unter Anwen-

dung der §§ 311 ll Nr. 1, 241 11,280 1,278,276,249 I BGB die Rückgängigmachung des Kaufuer-

f.ages verlangen und von dem Beklagten in der Hauptsache die Zahlung eines Betages in Höhe

von 2.123,10 EZug um Zug gegen Rückgabe der im Tenor bezeichneten Heizkörper verlangen
kann.

Die Beklagte hat im Rahmen des Beratungsgesprächs vom 07. August 2009 durch ihren Mitar-

beitel sowie der vorausgegangenen und nachfolgenden schriftlichen Konespondenz ge-

genüber der Klägerin bestehende Aufklärungspflicfrten verle?t. Diese VerleEung der Aufl<lärungs-
pflichten war seitens der Klägerin auch frir den Abscfrluss des Verfagas ursädtlich, so dass'
die Klägerin verlangen kann, dass sie so gestellt wird, als sei der VerFag nicht abgeschlossen
worden.

.,Nach Rechtsprecfrung des Bundesgerichtshofs besteht selbst bei solchen Vertragsverhandlun-
gen, in denen die Parteien entgegengeseEte lnteressen verfo§en, für jeden Vertragsparher die

Pflicht, den anderen Teil über solche Umstände aufzuklären, die den Vertragsalreck (des Ande-

ren) vereiteln können und daher für seinen Entschluss von wesenüicher Bedeufung sind, sofem
er die Mitteilung nach der Verkehrsaufiassung erwarten konnte. Vom Verkäufer ist nach Treu

' 
und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrsauffassung eine Mitteilung über solche Umstän-

de zu erwarten, die im bekannt sind oder bekannt sein müssen und von denen,erweiß oderwis-
sen muss, dass sie für den Käufer von wesentlictrer Bedeutung für den Vertragsschluss sind.

Das Bestehen und der Umfang der Aufklärungspfiicht richtet sich nacfr den Urnständen des Ein-

zetfalls, insbesondere nact der Person des Vertragspartners und dessen erkennbare Gescftäfis-

erfahrenheit oder Unerfahrenheit (vgl. OLG Koblenz, Urteil vom 12. Oktober 2047, Az.: 10 U

304107 unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundesgeriohtshofs).

lm Rahrnen des vörliegend zu priifenden Vertrages bestand eine wesentliche Aufklärungspflicht

auf der Beklagtenseite für den Bereich der entstehenden Kosten beim Betrieb der Heizung.

Zwar hat der Zeuge , im Rahmen seiner gerichüichen Anhörung vom 20. September 2011

angegeben, bei der Bestellung der Heizkörper sei es der Klägerin ausschließlich um Komfortge-

sichtspunkte bei den Beratungen gegangen. Es sei auf keinen Fall um günstige Kosten bei der

Umstetlung auf die Geräte der Firma EVO durch die Klägerseite eingegangen worden. Auch auf
entsprechende Nachfrage des Gerictrts hat der Zeuge erklärt, dass ftir die Klägerin ausschließ-

lich KomfortgesicfrrtspunHe bei der Kaufentscheidung leitend gewesen seien.
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Andererseits hat der Zeuge auch bekundet, dass er der Klägerin im Verlauf der Beratung darge-

stellt habe, dass sie mit dem EinsaE der von der Beklagten vertriebenen Heizkörper ihren Strom-

verbrauch deutlich veningem könne. Bei der Berechnung habe er insgesamt festgestellt, dass

ein Heizkörper der Firma EVO lediglich 6 kwh verbrauche, jedoch das zuvor von der Mutter der

Klägerin benuEte Nachspeichergerät einen Gesamtverbrauch von 30 kWh pro Tag verursache'

BeiZugrundelegung durctrschnittlicher Energiepreise'wäre beim Betrieb eines Nachtspeicherge-

rätes ein täglicher Strombedarf in Höhe von ca. 4,00 € gegeben, während der Heiäedaff der

Heizkörper der Beklagten zu einem täglichen Energiebedarf in Höhe von 2,00 € führe.

Das Gericht hat auf Grund der Angaben des Zeugen Zweifel daran, dass seine Behauptung zu-

trifft, dass es der Klägerin ausschließlich um Komfortgesichtspunkte gegangen sei. Dies wird ins-

besondere anhand der Berechnungen des Zeugen deuüictt, in denen der Zeuge im Einzelnen die

jeweiligen Verbrauchswerte der Nachtspeicheröfen bzw. der von dem Beklagten vertriebenen

Etektroheizgeräten skiziert hat und an dessen Ende sich die Feststellung findet, dass mit den

Nachtspeichergeräten ein Verbrauctr in Höhe von 30 kWh ezielt werde, während die von der Be-

ktagtenseite vertriebenen Heizungen mit einern Strombedarf von 10,6 kWh auskommen. Diese

beiden Betäge wurden an exponierter Stelle am Ende der Beredtnungen des Zeugen darge-

stellt, ss dass auch alleine auf Grund dieses Umstandes deutlich wird, dass es in der Beratung

offensichtlich nictrt alleine um Komfortgesichtspunkte, sondem auch entscheidend um Ver-

brauchsgeslchtspunkte gegangen ist.

Diese vom Zeugen, gefertigten Berechnungen stüEen deshalb die Behauptung der Kläger-

seite, dass sicfr die Vertragsverhandlungen in wesentlichen Teilen um Kostenerspamisse bei

den Stromkosten gedreht haben.

Bei dieser Sachlage hätten seitens der Beklagtenseite eindeuÜge Hinweise darauf erfolgen müs-

sen, dass angesichts des Umstandes, da§s die in Rede stehenden Heizgeräte nicht mit

Nachtspeicherstrom betrieben werden können, aucfr beieinem geringeren Stromverbrauch be-

deutend höhere He2kosten als zwor entstehen können-

ln keinem der von dem Bekiagten übermittelten Werbeprospekte, Schreiben und auch Vertrags-

unterlagen - soweit sie der Klägerseite kuz vor oder kuz nach dem Vertragsschluss zugäng-

Iich gemacht worden sind - befinden sich Hinweise darauf, dass es sich bei diesen Heizgeräten

nichlum Nachtspeicherheizungen handelt, sondem um Geräte, die mitTagstrom betrieben wer-

den müssen. lnsoweit hätte die Beklagtenseite deshalb im Einzelnen die Klägerin danjber aufldä-

ren müssen, wetche konketen Stromkosten auch beieinem mtiglichenrveise geringeren Gesamt-

verbrauch durch den höheren Tarif zu enrrrarten gewesen seien. lnsoweit hätte es einer konkre-

ten Berechnung auch unter Zugrundelegung der von der Mutter der Klägerin bezahlten Stromtari-

fe bedurft.

Diesen weitgehenden Aufklärungspflichten ist der von dem Beklagften eingesetzte Vertreter baiv.

Erfrillungsgehilfe nicht nachgekommen. Selbst wenn, wie vom Zeugen t 'in der gerichüicten

Anhörung Lehauptet, ein Hinweis auf den Betrieb der Geräte am Tagstrom erfolgt sein sollte, so

genügt dies den gesteigerten Aufktärungspflictrten im vorgenannten Sinne nicht. Es kann des-

halb dahingestellt Ueiben, ob eine derartige Behauptung überhaupt durch den Zeugen . 'ge-

genüber der Klägerin auftestellt worden ist, was von dieser bestritten wurde.

Schließlich muss auch noch Berücksichtigung finden, dass die Beklagtenseite im Rahmen ihrer

Werbeprospekte bzw. in dern Anschreiben gegenüberder Klägerin irnmer wieder mit der Mög-
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lichkeit der Veningerung von Heizkosten geworben hat und deshalb auch die Bekla$enseite ge-

halten gewesen wäre, der Klägerseite im konkreten Falleine genaue Gegenüberstellung der un-

ter Zugrundelegung des konkreten Bedarfs zu erwartenden Stromkosten der Geräte des Beklag-

ten zu präsentieren.

Nach alledem war eine erhebliche VerleEung der vertraglichen Auftlärungspflichten von der Be-

klagtenseite zu vezeichRen, zumal der Beklagte sich in dem Bereich von Elektroheizungen be-

reits seit längerer Zeit spezialisiert hat und deshalb über besondere Fachkenntnisse verfligt, die

auch dem Kunden im Rahmen der bestehenden Vertragsverhandlungen nicht vorenthalten wer-

den dürfen. Mithin bestand auf Grund der Verletzung dieser Pflichten auch Anspruch auf Rück-

gängigmachung des Kaufuertrages. Die Beklagtenseite ist deshalb grundsäElich zur Rückzah-

lung der erhaltenen Betäge verpflichtet.

Da jedoch die Heizkörper unstreitig zumindest im Zeitraum anischen September 2009 und Janu-

ar 2011 in der Wohnung der Mutter der Klägerin im Einsatz waren, war insoweit ein Gebrauchs-

vorteil bei der Berechnung des zu erstattenden Betrages in Ansa2 zu bringen.

Unter Berücksichtigung der Dauer der Nu?ung und der Lebenserwartung der Elektrospeicherge-

räte, war die Höhe des Gebrauchsvorteils hier nactr § 287 ZPO zu scfräEen und erschien dem

Gericht in Höhe von 10 % des bisher gezahlten Preises und damit rnit einem abzuziehenden Be-

trag in Höhe von 235,90 € angemessen. Mithin ergibt sich ein von der Beklagtenseite zu zahlen-

der Betag in Höhe von 2.123,10 €.

Der Feststellungsantrag hinsichüich des Annahmeve.zuges des Beklagten ist zulässig, da auf

. der Klägerseite ein nach § 2561ZPO erforderliches Fesbtellungsinteresse im Hinblick auf die

Wirkungen des Gläubigerverzuges gemäß § 300 BGB gegeben ist.

Der Feststeltungsantrag ist.auch begründet, da der Beklagte sich mil der RÜcJ<nahme der Heiz-

körper gemäß §§ 293, 295 BGB in Annahmeverzug befindet, nacidem die Klägerin die Beklag-

tenseite mit anwaltlichem Schreiben vom 25. Januar 20ll vergeblich zur RÜcknahme aufgefor-

dert wurde.

Der Anspruch auf Erstattung der vorgerichtlichen Anwaltskosten ist aus §§ 280 l, 325 i. V. m. §

24g SaE 1 BGB begründet. Bei dem hier in Rede stehenden SchadensersaEansprucMT ist die

lnanspruchnahme anwaltliclrer Hilfe als adäquate Folge der Pflichtverletzung der BeHagtenseite

anzusehen, so dass eine Erstattung derAnwaltskosten grundsäElich beansprucht werden

kahn. Bei der Gebührenberechnung ist jedoctr nicht der Betrag der ursprünglichen Kaufpreisfor-

derung in Ansatz zu bringen, sondern lediglich der von der Beklagtenseite zu erstattende Scha-

densersaE, der sich vorliegend auf 2.123,'10 € bemisst. Unter Zugrundelegung dieses Gegen-

standswertes ergibt sich ein Betag für die Erstath.rng der außergerichtlichen Rectttsverfolgung

in Höhe von 272,87 € (1,3 Gebühr in Höhe von 209,30 €, 20,00 € Auslagenpauschale sowie

43,47 € Mehnrertsteuer).

Da die Kostenerstattungspflicht bereits aus § 249 BGB folgt, war im Ergebnis nidrt mehr dar-

auf einzugehen, ob auch unter Vezugsgesichtspunkten die Kosten für die außergerichtliche

Rechtsverfolgung zu eßtatten waren. lnsoweit lst darauf hinzuweisen, dass grundsä2lich das

verzu gsbeg ni n dende Sch rei be n kei nen erstattu ngsfäh igen Vezu gsschad en darstellt-

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 llZitfer 1 ZPO,da die Klage in der Hauptsache lediglich

hinsichlich eines Betrages in Höhe von 10 % der Klageforderung abzuweisen war.
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Die Znsentsctreidung beruht auf §§ 286, 288 BGB, da sich der Beklagte nactr Ablehnung der

Rückahflicklung des tGufuertrages seit 25. Januar 2O11 imVera'rg befand. .

Die Entscfreidung über die vorläufige Vollstec*barkeit folgrt aus §§ 709' 708 Nr. 11ZPO'

Michel
Ricftteram Ambgericttt

Beschluss

Der Streitwert wird auf 2.359,m € festgeseEt-

Micfiel
Ricfiter am Amtsgericftt


